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Begleitwort

Recht im Bereitschaftsdienst gehört ins Regal jeder Ärztin und jedes Arztes!
Beate Bahner – Fachanwältin für Medizinrecht der ersten Stunde – präsentiert hier

ein umfangreiches Werk über alle rechtlichen Aspekte des Bereitschaftsdienstes. In
19 Kapiteln stellt Rechtsanwältin Bahner Rechte und Pflichten im Bereitschaftsdienst
vor, sie informiert über Einwilligung, Aufklärung und Haftung, und sie diskutiert
auch Themen wie Behandlungsabbruch, Todesfeststellung und Zwangseinweisung.
Dazu gibt sie Handlungsempfehlungen für den Schadensfall oder bei einer Anzeige.

Durch die klare Struktur und die übersichtliche Gestaltung findet man sich sofort
gut zurecht, wenn man nach einem bestimmten Thema sucht. Recht im Bereitschafts-
dienst ist dabei so angenehm und spannend geschrieben, dass man das Buch mit
Freude und Gewinn von vorne bis hinten lesen kann und sollte. Die umfassende
Darstellung aller rechtlichen Aspekte im Bereitschaftsdienst macht dieses Werk zu
einem Basis-Buch für alle Ärzte!

Mein erster Kontakt mit Rechtsanwältin Bahner wurde „vom Amt“ vermittelt:
Vor dem Start der von mir veranstalteten Notdienstseminare „Fit für jeden Notfall“
suchte ich 2009 bei der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe nach Referenten zur Ab-
deckung der juristischen Aspekte – die Kammer nannte mir umgehend Fachanwältin
Bahner. Seither bereichert Beate Bahner mehrmals im Jahr meine Notdienstsemina-
re mit einem Rechtsvortrag, immer extrem kompetent und sehr unterhaltsam, von
inzwischen Hunderten teilnehmenden Ärzten hoch geschätzt. Es erfüllt mich daher
mit besonderer Freude, zu sehen, dass aus dem ehemaligen Skript für diese Vorträge
nun dieses profunde Buch erwachsen ist!

Ich wünsche Recht im Bereitschaftsdienst einen großen Erfolg und eine weite
Verbreitung, im Interesse und zum Wohle der Ärzte wie auch der Patienten. Und
persönlich freue ich mich auf viele weitere Jahre regenAustausches mit Fachanwältin
Beate Bahner über Medizin und Recht.

Heidelberg, im Dezember 2012 Dr. med. Wolfgang Tonn
Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin

Leiter der Heidelberger Medizinakademie
www.heidelberger-medizinakademie.de
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Vorwort

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Büchern zum Arzt- und Medizinrecht. Ein
Handbuch zu den besonderen Aspekten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes fehlte
allerdings bislang. Nach jahrelanger anwaltlicher Beratung von Ärzten, sowie als
Referentin bei entsprechenden Fortbildungsseminaren habe ich erfahren, dass der
Bereitschaftsdienst bei den meisten Ärzten nicht allzu beliebt ist, was freilich gut
nachvollziehbar ist: Viele Ärzte sorgen sich darum, ob sie in der Ausnahmesituation
einer akuten Behandlungsbedürftigkeit eines meist fremden Patienten – ange-
sichts der begrenzten Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten außerhalb der
Sprechstunde – im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen.

Dieses Buch richtet sich insbesondere an die zum Bereitschaftsdienst verpflich-
teten niedergelassenen Ärzte, aber auch an Klinikärzte und Krankenhäuser, die
aufgrund aktueller Strukturreformen in Zukunft ebenfalls in den Bereitschaftsdienst
einbezogen werden sollen. Ziel des Buches ist es, einen fundierten Überblick der
vielfältigen juristischen Aspekte im Bereitschaftsdienst in verständlicher, kompak-
ter und praxisnaher Darstellung zu bieten, freilich ohne Anspruch auf juristische
Vollständigkeit zu erheben. Eingearbeitet wurde hierbei auch das am 29. November
2012 verabschiedete Patientenrechtegesetz. Das Buch soll die Ärzte zugleich beru-
higen: Denn wer den Bereitschaftsdienst mit guter Vor- und Nachbereitung und der
stets gebotenen medizinischen Sorgfalt versieht, wird rechtliche Risiken erheblich
reduzieren.

Aufgrund der rundum positiven Aufnahme meiner drei bisherigen Bücher Das
neue Werberecht für Ärzte, Honorarkürzungen – Arzneimittelregresse – Heilmit-
telregresse und Wirtschaftlichkeitsprüfung bei Zahnärzten habe ich Konzept und
Struktur auch in diesem Buch weitestgehend beibehalten. Konstruktive Anregungen
sind ebenso willkommen wie Hinweise auf Gerichtsentscheidungen oder weiter-
führende Beiträge zum Recht im Bereitschaftsdienst durch damit befasste Gerichte,
Anwälte oder Ärzte. So kann auch eine spätere Auflage aktuell und umfassend sein.

Für die Durchsicht des Skriptes danke ich herzlich Dr. med. Wolfgang Tonn, des-
sen langjährige Erfahrung als Notarzt und Leiter exzellenter Notdienstseminare für
Ärzte bei der Durchsicht des Skriptes sehr hilfreich war. Dies gilt gleichermaßen
für die Anmerkungen meines Fachanwaltskollegen Dennis Lentz, die ich aufgrund
seiner besonderen Kenntnisse im Recht des Rettungsdienstes und seiner langjähri-
gen medizinischen Erfahrung als Rettungssanitäter ebenfalls sehr zu schätzen weiß.
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VIII Vorwort

Schließlich danke ich ganz herzlich auch meinem Kanzleiteam und meinem Partner
für deren unermüdliche Unterstützung!

Heidelberg, im Dezember 2012 Rechtsanwältin Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Mediatorin im Gesundheitswesen
www.beatebahner.de



Eid des Hippokrates

Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, bei Asklepios, Hygieia und Panakeia und bei
allen Göttern und Göttinnen, indem ich sie zu Zeugen mache, daß ich entsprechend
meiner Kraft und meinem Urteilsvermögen folgenden Eid und folgenden Vertrag
erfüllen werde:

Denjenigen, der mich diese Kunst gelehrt hat, gleich zu achten meinen Eltern, ihn
an meinem Lebensunterhalt teilhaben zu lassen und ihm an den für ihn erforderlichen
Dingen, wenn er ihrer bedarf, Anteil zu geben, seine Nachkommenschaft meinen
männlichen Geschwistern gleich zu werten, sie diese Kunst zu lehren, wenn sie sie
zu lernen wünschen, ohne Entgelt und Vertrag, an Unterweisung, Vorlesung und an
der gesamten übrigen Lehre Anteil zu geben meinen Söhnen und den Söhnen dessen,
der mich unterrichtet hat, den vertraglich gebundenen und durch ärztlichen Brauch
eidlich verpflichteten Schülern, sonst aber niemandem.

Diätetische Maßnahmen werde ich zum Nutzen der Kranken entsprechend meiner
Kraft und meinem Urteilsvermögen anwenden; vor Schaden und Unrecht werde ich
sie bewahren.

Auch werde ich niemandem auf seine Bitte hin ein tödlich wirkendes Mittel geben,
noch werde ich einen derartigen Rat erteilen; in gleicher Weise werde ich auch keiner
Frau ein fruchtabtreibendes Zäpfchen geben. Rein und heilig werde ich mein Leben
und meine Kunst bewahren.

Das Schneiden werde ich nicht anwenden, nicht einmal bei Steinleidenden, dies
werde ich vielmehr den Männern überlassen, die diese Tätigkeit ausüben.

In alle Häuser, die ich betrete, werde ich eintreten zum Nutzen der Kranken,
frei von jedem absichtlichen Unrecht, von sonstigem verderblichen Tun und von
sexuellen Handlungen an weiblichen und männlichen Personen, sowohl Freien als
auch Sklaven.

Was auch immer ich bei der Behandlung oder auch unabhängig von der Behand-
lung im Leben der Menschen sehe oder höre, werde ich, soweit es niemals nach
außen verbreitet werden darf, verschweigen, in der Überzeugung, daß derartige
Dinge unaussprechbar sind.
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X Eid des Hippokrates

Wenn ich nun diesen Eid erfülle und nicht verletze, möge es mir zuteil werden,
daß ich mich meines Lebens und meiner Kunst erfreue, geachtet bei allen Menschen
für alle Zeit, wenn ich ihn aber übertrete und meineidig werde, möge das Gegenteil
davon eintreten.1

1Hippokrates (ca. 460–370 v. Chr.), zitiert aus Kollesch/Nickel, S. 53 ff. Vgl. zur umstrittenen
Herkunft des Eids Taupitz, S. 204 ff. Der Eid muss von den Ärzten allerdings nicht geschworen
werden.



Eid des Hippokrates XI

WELTÄRZTEBUND

DEKLARATION VON GENF
verabschiedet von der

2. Generalversammlung des Weltärztebundes
Genf, Schweiz, September 1948

und revidiert von der
22. Generalversammlung des Weltärztebundes

Sydney, Australien, August 1968
und revidiert von der

35. Generalversammlung des Weltärztebundes
in Venedig, Italien, Oktober 1983

und revidiert von der
46. Generalversammlung des Weltärztebundes

Stockholm, Schweden, September 1994

GELÖBNIS:
Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich feierlich: mein Leben
in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.

Ich werde meinen Lehrern die schuldige Achtung und Dankbarkeit erweisen.
Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben.
Die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns sein.
Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod des Patienten

hinaus wahren.
Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die edle Überlieferung des

ärztlichen Berufes aufrechterhalten.
Meine Kolleginnen und Kollegen sollen meine Schwestern und Brüder sein.
Ich werde mich in meinen ärztlichen Pflichten meinem Patienten gegenüber nicht

beeinflussen lassen durch Alter, Krankheit oder Behinderung, Konfession, ethni-
sche Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, Rasse,
sexuelle Orientierung oder soziale Stellung.

Ich werde jedem Menschenleben von seinem Beginn an Ehrfurcht entgegenbrin-
gen und selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den
Geboten der Menschlichkeit anwenden.

Dies alles verspreche ich feierlich und frei auf meine Ehre.2

2 Abdruck unter www.bundesaerztekammer.de/downloads/Genf.pdf.
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1Einführung und Begriffsbestimmungen

1.1 Einführung

In der gesamten Bundesrepublik Deutschland muss flächendeckend ein allgemei-
ner ärztlicher Bereitschaftsdienst (auch Notdienst oder Notfalldienst genannt1)
eingerichtet sein.2 Dieser ärztliche Bereitschaftsdienst wird von den 17 Kassenärzt-
lichen Vereinigungen3 für die rund 72 Mio. gesetzlich krankenversicherten Bürger
organisiert. Er dient der Sicherstellung einer ambulanten ärztlichen Versorgung in
dringenden Fällen außerhalb der Sprechstundenzeiten, insbesondere nachts, an
Wochenenden und an Feiertagen.4 Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung wird der Bereitschaftsdienst jährlich etwa 3,9 Mio. mal in Anspruch
genommen.5

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist jedoch für die meisten Ärztinnen und Ärzte6

eine eher ungeliebte Pflicht, für manche ist er gar angstbesetzt. Dies ist durchaus
nachvollziehbar, denn im Bereitschaftsdienst trifft der Arzt zumeist auf unbekann-
te Patienten, deren medizinische Vorgeschichte er nicht kennt. Darüber hinaus ist
er in seinem beruflichen Alltag typischerweise auf bestimmte medizinische Fach-
gebiete spezialisiert, während er im Bereitschaftsdienst mit Beschwerden aller Art
konfrontiert wird, die er richtig einordnen muss, um den Patienten fachgerecht zu be-
handeln. Nun läge es zwar nahe, den Bereitschaftsdienst einfach denjenigen Ärzten

1 Vgl. zur Begrifflichkeit und zum Plädoyer für die bundesweit einheitliche Einführung des Begriffs
„Bereitschaftsdienst“ nachfolgendes Kap. 1.2, S. 2 ff.
2 § 75 Abs. 1 S. 2 SGB V i.V.m. dem Sicherstellungsauftrag der KVen.
3 Jedes Bundesland hat eine KV, in Nordrhein-Westfalen gibt es 2 KVen (Nordrhein und Westfalen-
Lippe).
4 Vgl. hierzu näher Kap. 1.3, S. 4 ff.
5 Vgl. Online-Beitrag „Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Einheitliche Rufnummer von 2012 an“ vom
04.05.2011 unter www.aerzteblatt/nachrichten/45682.de.
6 Die Autorin bittet um Verständnis dafür, dass sie zur besseren Lesbarkeit die traditionell
maskulinen Bezeichnungen „Arzt“ bzw. „Ärzte“ verwendet.

B. Bahner, Recht im Bereitschaftsdienst, 1
DOI 10.1007/978-3-642-25964-7_1, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013



2 1 Einführung und Begriffsbestimmungen

zu überlassen, die in diesem Bereich nicht nur kompetent sind, sondern den Be-
reitschaftsdienst sogar gerne versehen. Diese Möglichkeit scheidet indessen derzeit
aus, da nach aktueller Rechtslage grundsätzlich alle niedergelassenenÄrzte zum Be-
reitschaftsdienst verpflichtet sind – unabhängig von ihrer Facharztrichtung, ihrer
Erfahrung oder ihrer Kompetenz.7

Das vorliegende Buch bietet einen Überblick aller rechtlichen Facetten des
Bereitschaftsdienstes und soll zugleich helfen, juristische Probleme frühzeitig zu
erkennen und zu vermeiden. Berücksichtigt und eingearbeitet wurde hierbei auch
das Patientenrechtegesetz8 (im folgenden PatientenrechteG).

Zahnärzte sind ebenfalls zum Bereitschaftsdienst verpflichtet. Das Buch rich-
tet sich daher auch an Zahnärzte, wobei sich freilich einige Themen und Rechtsfragen
im zahnärztlichen Bereich nicht stellen, wie etwa Behandlungsabbruch, Zwangs-
einweisung oder Leichenschau. Die grundsätzlichen Rechte und Pflichten des
Zahnarztes aus dem Behandlungsvertrag sind jedoch für den Zahnarzt ebenso gültig,
wie die berufsrechtliche und vertragszahnärztliche Pflicht zur Teilnahme am Bereit-
schaftsdienst. Das Buch richtet sich daher hinsichtlich der mit dem zahnärztlichen
Bereitschaftsdienst verbundenen Rechtsfragen gleichermaßen auch an Zahnärzte,
wenngleich im Folgenden zur besseren Lesbarkeit nur die Bezeichnung „Ärzte“
verwendet wird.

1.2 Uneinheitliche Sprachregelung

1.2.1 Verwirrende Bezeichnungen

Der Begriff „Bereitschaftsdienst“ wird in Deutschland bislang nicht einheitlich
verwendet. Vielmehr sind unterschiedliche Bezeichnungen gebräuchlich.9 So be-
nutzen der Landesgesetzgeber, die Landesärztekammer sowie die Kassenärztliche
Vereinigung Baden-Württemberg die Bezeichnung „Ärztlicher Notfalldienst“.10

Dagegen verwendet der Bundesgesetzgeber im Vertragsarztrecht den Begriff
„Notdienst“.11 Demgegenüber wird derzeit lediglich in sechs Kassenärztlichen
Vereinigungen der Begriff „Ärztlicher Bereitschaftsdienst“ gebraucht (Abb. 1.1).12

7 Vgl. zur Teilnahmepflicht und zu den Befreiungsmöglichkeiten Kap. 3, S. 41 ff.
8 Das von der Bundesregierung vorgelegte „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientin-
nen und Patienten“ (kurz: Patientenrechtegesetz, vgl. BT-Drucks. 17/10488) wurde auf Basis der
Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Gesundheit vom 28.11.2012 (vgl. BT-
Drucks. 17/11710) vom Deutschen Bundestag am 29.11.2012 verabschiedet. Es tritt am Tag nach
der Verkündung im Bundesgesetzblatt (BGBI 2013 Teil I Nr. 9 am 25.02.2013, S. 277–282) am
26.02.2013 in Kraft.
9 Kritisch ebenso Lippert, § 26, Rn. 15.
10 § 31 Abs. 1 S. 2 HBKG BaWü, § 26 BO Ärzte BaWü, NFD-O KVBW, Stand Januar 2013. Früher
war allerdings auch in Baden-Württemberg die Bezeichnung „Bereitschaftsdienst“ üblich.
11 § 75 Abs. 1 S. 2 SGB V.
12 Vgl. hierzu Kap. 1.5.2, S. 17.
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Abb. 1.1 Uneinheitliche
Bezeichnungen Bereitschaftsdienst

Notfalldienst

Notdienst

Uneinheitliche
Bezeichnungen

Alle drei Begriffe bezeichnen jedoch dieselbe Aufgabe und Zielsetzung: Die
Versorgung der Patienten im Falle ihrer akuten Behandlungsbedürftigkeit13 au-
ßerhalb der Sprechstundenzeiten. Diese Aufgabe ist indessen streng zu trennen vom
lebensbedrohlichen Notfall,14 in welchem der Rettungsdienst, eventuell ein Not-
arzt und ein Notfalltransport zur Lebensrettung oder zur Vermeidung schwerer
Gesundheitsschäden schnellstmöglich erforderlich sind.15 Leider sind jedoch gera-
de die Bezeichnungen „Notdienst“ oder „Notfalldienst“ immer wieder ursächlich
dafür, dass Patienten den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit dem Rettungsdienst
und dem dort integrierten rettungsdienstlichen Notarzt verwechseln.16 Dies kann
dazu führen, dass lebensrettende Minuten unnötig dadurch verschwendet wer-
den, dass zuerst versehentlich der ärztliche Bereitschaftsdienst angerufen wird,
statt sofort den für lebensbedrohliche Notfälle zuständigen Rettungsdienst über die
Rettungsleitstelle um Hilfe zu rufen.17

Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zeigt, wie verwirrend die
Begrifflichkeiten sind:

Im Ausgangspunkt ist dem Berufungsgericht darin zuzustimmen, dass zwischen dem Not-
arztdienst, um den es im Streitfall allein geht, und dem allgemeinen (kassen-)ärztlichen
Notfalldienst zu unterscheiden ist. Der Notfallarzt stellt im Rahmen des durch die Kas-
senärztlichen Vereinigungen und die Ärztekammern organisierten ambulanten Notfall- und
Bereitschaftsdienstes die ambulante ärztlicheVersorgung bei dringenden Behandlungsfällen
in solchen Zeiträumen sicher, in denen die in freier Praxis niedergelassenen Ärzte übli-
cherweise keine Sprechstunden abhalten. Dagegen ist der Notarztdienst Bestandteil des
Rettungsdienstes. Seine Aufgabe ist es, im organisierten Zusammenwirken mit diesem den
Notfallpatienten durch notfallmedizinisch ausgebildete Ärzte ärztliche Hilfe zukommen zu
lassen.18

13 Vgl. zur Definition des akuten Behandlungsfalls Kap. 1.3.1, S. 4.
14 Vgl. zur Definition des Notfalls Kap. 1.3.3, S. 6.
15 Vgl. hierzu Kap. 1.4, S. 10.
16 Vgl. auch Killinger, S. 5, Rn. 4 und S. 16, Rn. 24, der im weiteren Verlauf seiner profunden
Arbeit allerdings leider selbst bei diesen verwirrenden Begriffen verbleibt.
17 So die Erfahrung des früher in der Kanzlei der Autorin tätigen Anwaltskollegen Dennis Lentz
(vgl. Literaturverzeichnis) aus dessen langjähriger Tätigkeit als Rettungssanitäter.
18 BGH, Urt. v. 12.11.1992 – III ZR 178/91.
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1.2.2 Notwendigkeit der Definition und Abgrenzung

Wie soll es Patienten, Angehörigen oder sonst anwesenden Personen ernsthaft ge-
lingen, zutreffend zwischen „Notarztdienst“ und „Notfalldienst“ zu unterscheiden,
wenn sie aufgrund einer lebensbedrohlichen Notfallsituation im Stress oder gar unter
Schock stehen? Man hätte sich gewünscht, dass schon der Bundesgerichtshof vor 20
Jahren im Interesse der Patienten eine klare sprachliche Regelung gefunden und die
Bezeichnung als „Bereitschaftsdienst“ gefordert hätte, anstatt sich selbst mit diesen
unsinnigen und unscharfen Bezeichnungen zu mühen.

Daher ist es zwingend erforderlich, die jeweils völlig unterschiedlichen Aufgaben
und Zielsetzungen des Bereitschaftsdienstes und des Rettungsdienstes darzustellen
und eine klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Diensten zu ziehen.

1.3 Aufgabe des Bereitschaftsdienstes

1.3.1 Zuständigkeit für den akuten Behandlungsfall

Aufgaben und Organisation der Bereitschaftsdienste sind in sogenannten Bereit-
schaftsdienstordnungen bzw. Notdienst- oder Notfalldienstordnungen geregelt.19 Es
gibt 17 landesweit verschiedene Regelungen, die allesamt in jeweils aktueller Ver-
sion entweder auf der Homepage der jeweiligen KV oder auf der Homepage der
Autorin20 auffindbar sind. Die Angaben in diesem Buch beziehen sich auf die Re-
gelungen der KV Baden-Württemberg,21 da die Autorin in Baden-Württemberg
ansässig ist und die Bezugnahme auf jeweils 17 verschiedene Regelungen zur
Unübersichtlichkeit führen würde.22

Aufgabe des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist es, eine ambulante ärztliche
Versorgung auch in den sprechstundenfreien Zeiten – insbesondere nachts, an
Wochenenden und an Feiertagen – zu gewährleisten, um in dringenden Fällen, die
keinen Aufschub bis zu den regulären Praxissprechzeiten dulden, eine medizinische
Versorgung sicherzustellen.23 „Dringender Fall“ in diesem Sinne bedeutet „drin-
gende Behandlungsdürftigkeit“.24 Zur Abgrenzung der Situation einer dringenden
Behandlungsbedürftigkeit von einer lebensbedrohlichen Notfallsituation empfiehlt
sich allerdings die zutreffende Bezeichnung als akuter Behandlungsfall. Als akuter

19 Vgl. hierzu näher Kap. 2.1.2, S. 22.
20 Vgl. www.beatebahner.de.
21 NFD-O KVBW, Stand Januar 2013. Die Notfalldienstordnung und die Organisation des Not-
dienstes in Baden-Württemberg befanden sich allerdings zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
in einem umfangreichen Reformprozess, vor allem im Hinblick auf die Vergrößerung der Bezirke
und die Angliederung des Bereitschaftsdienstes an Krankenhäuser, vgl. hierzu Kap. 2.4, S. 34 f.
22 Die Leserinnen und Leser aus anderen Bundesländern werden hierfür um Verständnis gebeten.
23 Vgl. Präambel der NFD-O KVBW, Stand Januar 2013 und § 26 Abs. 2 MBO.
24 Vgl. BGH, Urt. v. 12.11.1992 – III ZR 178/91.
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Behandlungsfall wird ein Zustand des Patienten bezeichnet, der nicht lebensbe-
drohlich, sondern in medizinischer Hinsicht „lediglich“ behandlungsbedürftig ist,
dessen Behandlung allerdings keinenAufschub bis zum Zeitpunkt der nächsten Pra-
xisöffnungszeit duldet, um Schmerzen zu lindern oder eine Verschlechterung des
Patientenzustandes zu verhindern.25

Der Bereitschaftsdienst ist nur zuständig bei akuter Behandlungsbedürftigkeit,
um Schmerzen zu lindern oder eine Verschlechterung zu vermeiden.

Im „akuten Behandlungsfall“ liegt also – im Gegensatz zum medizinischen Notfall
– keine unmittelbare vitale Bedrohung vor. Es handelt sich lediglich um ein akut
entstandenes pathologisches Geschehen.26

Beispiele für typische Akutfälle sind Atemwegsinfekte, Magen-Darm-Erkran-
kungen, Schmerzen am Bewegungsapparat, Bauchschmerzen, Harnwegsinfekte,
grippale Infekte oder sonstiger schlechter Allgemeinzustand. In Betracht kommen
auch einfache Frakturen oder Luxationen, wobei hier in jedem Fall eine Röntgen-
aufnahme zu fertigen ist und der Patient daher in die Klinik eingewiesen werden
muss, falls im Bereitschaftsdienst keine Möglichkeit zum Röntgen vorhanden ist.

Der Akutfall kann sich zwar im weiteren Verlauf zu einem medizinischen Not-
fall27 entwickeln, dies ist aber eher die Ausnahme. Dennoch existiert eine gewisse
Schnittmenge bei der Zuordnung als akuter Behandlungsfall oder als Notfall, da
das Vorliegen eines medizinischen Notfalls bzw. das Ausmaß der Erkrankung im
Vorfeld oftmals nicht eindeutig erkennbar ist. Die richtige Einordnung kann daher
im Einzelfall schwierig sein und wird im Vorfeld bei der telefonischen Entgegennah-
me von Anrufen gelegentlich auch falsch vorgenommen, was freilich dramatische
Konsequenzen haben kann.

Der akute Behandlungsfall ist nicht lebensbedrohlich.

Der akute Behandlungsfall kann typischerweise von den in freier Praxis niedergelas-
senen Ärzten bedarfsgerecht versorgt werden.28 Dies erfolgt an Werktagen während
der Sprechstundenzeiten in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. Außerhalb der
Sprechstundenzeiten gehört die Behandlung akuter Fälle zu den Aufgaben des Be-
reitschaftsdienstes. Die Dringlichkeit hängt somit von den Sprechstundenzeiten der
niedergelassenen Ärzte ab und ist deswegen beispielsweise unter der Woche anders

25 Vgl. Killinger, S. 55, Rn. 100 m. w. N.
26 Vgl. Killinger, S. 54, Rn. 99 m. w. N.
27 Vgl. zur Definition des Notfalls nachfolgendes Kap. 1.3.3, S. 6 f.
28 Vgl. Killinger, S. 55, Rn. 100 m. w. N.


